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Nach der bis Februar 2021 geltenden Rechtslage ist den als Fachleiter in der Ausbildung von 
Lehramtsahwärtern tätigen Beamten in Thüringen eine Zulage gewährt worden. Durch das 
Gesetz zur Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes vom 21. Dezember 2020 wurden nun 
endlich wieder Funktionsstellen für Fachleiter eingeführt. Dies ist wichtig, um einen Anreiz für 
die unverzichtbare Tätigkeit als Fachleiter zu schaffen und deren herausgehobene Tätigke.it zu 
honorieren. 
Obwohl das Kriterium, dass der jeweilige Beamte mindestens hälftig als Fachleiter verwendet 
werden muss, auch bereits für die Gewährung der damaligen Zulage galt, bereitet dieses nun 
in der Praxis Schwierigkeiten. Da ein Beförderungsamt Beamten nicht nur während der. Zeit 
der tatsächlichen Ausübung der Funktion, sondern dauerhaft zukommt, wird das Kriterium 
offenbar nun strenger ausgelegt. 
Nach Schätzungen des Bildungsministeriums erfüllt mehr als die Hälfte der bislang als 
Fachleiter Tätigen das Kriterium der hälftigen Verwendung nicht. Sofern in der Vergangenheit 








